Misshandlungs- und Vernachlässigungsrisiko


Prüfbogen zur Einschätzung des Misshandlungs- und Vernachlässigungs-risikos (Vgl. Frage  70)

Name des Kindes:        
                                               geb.:     

Tag der Einschätzung:
     

Ort der Einschätzung:  
     
Beteiligte Personen:

     
Einschätzende Fachkraft: 
     
Einschätzungshinweise


      Belege

	Aspekte der elterlichen Entwicklungs- und Lebensgeschichte
Für Misshandlungen werden häufig eigene Misshand-lungs​erfahrungen eines Elternteils in der Kindheit als Risikofaktor angesehen. Erhöhte Vernachlässigungs-risiken werden bei häufigen Beziehungsabbrüchen, Fremdunterbringung und ausgeprägten Mangel-erfahrungen in der Kindheit eines Elternteils angenommen . Weder bei Misshandlung noch bei Vernachlässigung wirken die genannten Risikofaktoren nur spezifisch. So erhöhen in der Kindheit erfahrene Vernachlässigungen etwa auch das spätere Misshandlungsrisiko, während in der Kindheit erfahrene Misshandlungen das Vernachlässigungs-risiko zumindest moderat steigern. Für die genannten Risikofaktoren sind Schutzfaktoren bekannt, die deren schädliche Wirkung außer Kraft zu setzen scheinen. Dabei handelt es sich in erster Linie um nachträgliche korrigierende positive Beziehungserfahrungen . Bei der Einschätzung, ob ein Elternteil aus der Lebensgeschichte erwachsende Risikofaktoren aufweist, sind aufgrund eventuell vorhandener Verzerrungen im Selbstbericht nach Möglichkeit verschiedene Informationsquellen (z.B. zur Lebensgeschichte, Fremdauskünfte, Akten) heranzuziehen. Auf jeden Fall sollte generellen Bewertungen seitens des befragten Elternteils (z.B. ich hatte eine schöne Kindheit) weniger Bedeutung beigemessen werden als spezifischen Schilderungen (z.B. zur Strafe musste ich auf einem Holzscheit knien).
	     

	Elterliche Persönlichkeitsmerkmale und Dispositionen
Einige elterliche Persönlichkeitsmerkmale lassen sich als Risikofaktoren für zukünftige Misshandlung bzw. Vernachlässigung ansehen. Zu nennen ist hier etwa eine ausgeprägt negative Emotionalität, d.h. leicht auszulösen​de, intensive Gefühle von Trauer, Niedergeschlagenheit oder Ärger. Weiterhin ist eine hohe Impulsivität, sowie, vor allem im Hinblick auf Vernachlässigung, eine deutliche Neigung zu einem problemvermeidenden Bewältigungsstil und eine geringe Planungsfähigkeit anzuführen. Noch engere Zusammenhänge scheinen zwischen kindbezoge​nen Haltungen, Gedanken und Gefühlen und dem Misshandlungs- bzw. Vernachlässigungsrisiko zu bestehen. Betreffen kann dies etwa eine negativ verzerrte Wahr​nehmung kindlichen Verhaltens (z.B. weinendes Kind will Elternteil ärgern), unrealistische Erwartungen an das Wohl​verhalten und die Eigenständigkeit des Kindes, ein einge​schränktes Einfühlungsvermögen in die Situation des Kin​des, ausgeprägte Gefühle der Belastung, Hilflosigkeit bzw. Überforderung angesichts der gestellten Erziehungs-anfor​derungen und schließlich eine Bejahung drastischer Formen der Bestrafung. Risikofaktoren im Bereich der elterlichen Persönlichkeit und Disposi-tionen sind in der Regel nicht leicht zu erheben. Sofern eine Möglichkeit zur vertiefenden Analyse der Erziehungsfähigkeiten eines Elternteils nicht besteht, müssen einzelne Beobachtungen und elterliche Aussagen zur Einschätzung herangezogen werden.

	     

	Psychische Gesundheit und Intelligenz
Depressive Störungen und Suchterkrankungen eines Elternteils können als Risikofaktoren für Misshandlung und Vernachlässigung angesehen werden. Aufgrund einer relativ hohen Verbreitung kann es sinnvoll sein, eventuelle Hinweise diese beiden Störungen in einem Risikoeinschät​zungsverfahren immer abzuprüfen . Auch für eine Reihe weiterer, aber seltenerer Störungen bzw. Beeinträchtigun​gen sind Zusammen-hänge zum Auftreten von Kindeswohl​gefährdungen bekannt (z.B. zwischen antisozialen Persönlichkeits-störungen und Misshandlungen, sowie zwischen deutlichen Intelligenzminderungen und Vernach-lässigung. Eine Berücksichtigung im Einzelfall ist dann erforderlich, wenn entsprechende Anhaltspunkt vorliegen. Die Mehrzahl aller misshandelnden oder vernachlässigen​den Eltern scheint aber keine bedeutsamen psychiatrischen Auffälligkeiten oder ausgeprägten Intelligenzminderungen aufzuweisen. Da zudem eine psychiatrische Diagnose alleine in der Regel keine hinreichende Sicherheit für die Prognose bietet, handelt sich auch hier um Faktoren, die überwiegend im Kontext des Vorhanden-seins oder der Abwesenheit weiterer Risikofaktoren Bedeutung erlangen. Da psychiatrische Diagnosen im Einzelfall unter Umstän-den nicht verfügbar sind, kann es bei der Einschätzung in der Praxis zunächst erforderlich sein, als Annäherung hervorgehobene Merkmale einzelner Störungen zu benutzen, wie etwa eine Geschichte aggressiver Handlungen gegenüber verschiedenen Personen anstelle einer diagnos-tizierten antisozialen Persönlichkeitsstörung oder einen wiederholt im persönlichen Kontakt zum Elternteil festgestellten Eindruck einer gegenwärtigen Alkoholintoxination anstelle einer diagnostizierten Suchterkrankung.

	     

	Merkmale Familiärer Lebenswelt
Mehrere Aspekte der familiären Lebenswelt wurden von der Forschung auf ihre Eignung als Risikofaktoren hin über​prüft. In erster Linie handelt es sich hierbei um Partner​schaftsgewalt, Armut und fehlende soziale Unterstützung. Von diesen drei Faktoren hat sich Partnerschaftsgewalt als gewichtiger Risikofaktor für Misshandlung erwiesen. Armut weist einen beständigen, aber nur schwachen Zusammen​hang vor allem zum Vernachlässigungsrisiko auf und eignet sich daher nur bedingt als Risikofaktor. Unterstützung innerhalb und außerhalb der Familie kommt bei der Bewälti​gung von Fürsorge- und Erziehungsaufgaben eine beleg​bare, moderate Rolle zu. Dabei scheint eine empfundene geringe Qualität der erfahrenen Unterstützung die engsten Zusammenhänge zum Misshandlungs- bzw. Vernachlässi​gungsrisiko aufzuweisen. Auch leichter beobachtbare Indikatoren für eine fehlende Unterstützung (z.B. Alleiner-ziehendenstatus, Anzahl der Kinder im Verhältnis zur Anzahl der Erwachsenen im Haushalt) haben sich jedoch als geeignete Risikofaktoren erwiesen.

	     

	Merkmale des Kindes
Kindliche Merkmale, wie etwa ein schwieriges Tempera​ment oder eine bestehende Behinderung, Erkrankung oder Verhaltensstörung, zählen im Mittel nicht zu den vorher​sagestarken Risikofaktoren. Dies gilt sowohl für das erstmalige Auftreten, als auch für die Chronifizierung von Misshandlung bzw. Vernach-lässigung. Vor allem in Verbindung mit einem gefährdeten Elternteil können Merkmale des Kindes aber Bedeutung erlangen und zur Prognose beitragen . Dabei steigern kindliche Merkmale, die die Stress-belastung eines aggressiv reagierenden Elternteils stark erhöhen, das Misshandlungsrisiko, während ein Kind, das nur schwache Signale aussenden kann, eher von Vernachlässigung bedroht ist, sofern der betreuende Elternteil zu einer sehr distanzierten oder desorganisierten Fürsorgestrategie neigt. In der Regel ist es empfehlenswert, Risikomerkmale eines Kindes aus der Sicht der Eltern zu erheben, da auf diese Weise die für die Eltern bedeutsamen Belastungen durch das Kind akzentuiert werden.

	     

	Merkmale gegenwärtiger und früherer Misshandlungs​bzw. Vernachlässigungsvorfälle
Als bedeutsam für zukünftige weitere Misshandlungen bzw. Vernachlässigungen werden in der Literatur vor allem folgende Risikofaktoren angesehen: Wiederholte Vorfälle in der Vergangenheit, eine deutliche verzerrte Vorstellung der Eltern von ihrer Verantwortung, sowie eine unzureichende elterliche Bereitschaft zur Verbesserung der Situation in Zusammenarbeit mit dem ASD. Bei wiederholten ernsthaften Vorfällen in der Vergangenheit wächst das Risiko weiterer Misshandlungen bzw. Vernachlässigungen und diese treten im Durchschnitt in einem engeren zeitlichen Abstand auf. Auch die belegbare Misshandlung eines Geschwisterkindes erhöht das Risiko im Mittel deutlich. Auswirkungen einer fehlenden Selbstkritik, Kooperativität und Veränderungsbe-reitschaft nach einer aufgetretenen Kindeswohlgefährdung auf das weitere Misshandlungs​bzw. Vernachlässigungs-risiko wurden bislang nur in relativ wenigen Jugendhilfestu-dien untersucht. Da diese Studien jedoch überein-stimmende Befunde erbrachten, ist es gerechtfertigt, eine erkennbare Verantwortungsabwehr bzw. unkooperative oder gar drohende Haltung seitens betroffener Eltern gegenüber der Jugendhilfe als Risikofaktoren für weitere Vorfälle anzusehen.
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